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Ersatzwahlen zur Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Kreistages 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Kreisausschuss 23.03.2026 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreistag 25.03.2026 Entscheidung öffentlich 

 

Organisationseinheit Büro des Landrats 

Berichterstattung Landrat  Mario Löhr 

 

Budget 01 Zentrale Verwaltung 

Produktgruppe 01.03 Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen 

Produkt 01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung 

 

Haushaltsjahr  Ertrag/Einzahlung [€]   

  Aufwand/Auszahlung [€]   

 

 

Klimarelevante Auswirkungen      keine  positive  negative 

Umfang der Auswirkungen                  Erläuterung siehe Sachbericht 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Beschlussvorschlag 

 

1.) Für die verbleibende Dauer der Wahlperiode des Kreistages wird folgende Ersatzwahl zur Besetzung   

von Ausschüssen vorgenommen: 

 

Gremium 

 

Funktion bisher neu 

Wahlausschuss Stellv. Mitglied Richard Mikus 

(AfD-Fraktion) 

Ulrich Lehmann  

(AfD-Fraktion) 
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2.) Für die Dauer der verbleibenden Wahlperiode des Kreistages werden folgende Ersatzwahlen zur 

Entsendung in folgende Gremien vorgenommen: 

 

Gremium Funktion bisher neu  

Verwaltungs- und 

Beteiligungsgesellschaft 

Kreis Unna mbH (VBU) – 

Gesellschafterversammlung 

 

Ordentl. Mitglied Maik Luhmann 

(SPD-Fraktion) 

Wilhelm Null 

(SPD-Fraktion) 

 

 

3.) Für die Dauer der laufenden Wahlperiode des Landtages Nordrhein-Westfalen (2022–2027), die zugleich 

die Wahlperiode der Beiräte der Justizvollzugsanstalten bestimmt, werden folgende Ersatzwahlen zur 

Entsendung in den Beirat der Justizvollzugsanstalt Schwerte vorgenommen: 

 

Gremium Funktion bisher neu  

Justizvollzugsanstalt 

Schwerte - Beirat 

Ordentl. Mitglied Hans Haberschuss 

(SPD-Fraktion) 

Josephin Ludwig 

(SPD-Fraktion) 

Justizvollzugsanstalt 

Schwerte - Beirat 

Ordentl. Mitglied Vera Volkmann 

(CDU-Fraktion) 

Frank Winter 

(CDU-Fraktion) 
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Sachbericht 

Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 03.02.2026 die Ersatzwahl von Herrn Null als ordentliches 

Mitglied in die Gesellschafterversammlung der VBU als Ersatz für Herrn Luhmann. Weiterhin wird die 

Ersatzwahl von Frau Ludwig als ordentliches Mitglied in den Beirat des Justizvollzugskrankenhauses Schwerte 

als Ersatz für Herrn Haberschuss beantragt. 

 

Die CDU-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 04.03.2026 die Ersatzwahl von Herrn Winter als ordentliches 

Mitglied in den Beirat des Justizvollzugskrankenhauses Schwerte als Ersatz für Frau Volkmann. 

 

Im Rahmen der Überprüfung der Gremienbesetzungen wurde festgestellt, dass Herr Mikus sowohl als 

ordentliches Mitglied als auch als stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss benannt wurde. Diese 

Doppelbenennung entsprach nicht der beabsichtigten Besetzungssystematik. Zur formalen Korrektur und 

eindeutigen Zuordnung der Funktionen erfolgt eine Nachjustierung der Besetzung. Das stellvertretende 

Mitglied im Wahlausschuss wird daher neu benannt. 

 

 

Nachrichtlich 

 

Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Hamm 

Ordentliche Mitglieder 

Mario Löhr 

Landrat des Kreises Unna 

 

Elke Kappen 

Bürgermeisterin der Stadt Kamen 

Stellvertretendes Mitglied  
Till Knoche 

Bürgermeister der Gemeinde Holzwickede 

 

 

Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Hamm 

Ordentliches Mitglied 
Elke Kappen 

Bürgermeisterin der Stadt Kamen 

Stellvertretende Mitglieder  

Heinz-Georg Mors 

Bürgermeister der Stadt Selm 

 

Lars Hübchen 

Bürgermeister der Stadt Werne 
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Emschergenossenschaft – Genossenschaftsrat 

Ordentliches Mitglied 
Ingo Brohl 

Landrat des Kreises Wesel 

Stellvertretendes Mitglied 
Jan-Christoph Schaberick  

Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises 

 

 

 

Lippeverband – Verbandsrat  

Ordentliches Mitglied 
Bodo Klimpel 

Landrat des Kreises Recklinghausen 

 

 

 

Emschergenossenschaft – Widerspruchausschuss  

Ordentliches Mitglied 
Mario Löhr 

Landrat des Kreises Unna 

 

 

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. - Vorsitz Kreisverband Unna  

Mit Bekanntmachung vom 06.11.2006 empfiehlt das Innenministerium die Unterstützung des 

Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. durch staatliche Behörden und Dienststellen. Der 

Kreis Unna ist Mitglied im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Kreisverband Unna. Gemäß 

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 der Geschäftsordnung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 

Bezirksverband Arnsberg, obliegt es dem Bezirksvorstand Arnsberg, die bzw. den Kreisvorsitzenden für 

den Kreisverband Unna zu berufen, sofern diese bzw. dieser nicht durch eine Mitgliederversammlung 

des Kreisverbandes gewählt worden ist. Eine Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Unna wird 

den Kreisvorsitz nicht wählen. Somit bestimmt der Bezirksvorstand Arnsberg den Vorsitz und wird 

diesen im Rahmen der Bezirksmitgliederversammlung am 07.05.2026 in Siegen bekanntgeben (vgl. § 3 

Abs. 6 der Geschäftsordnung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband NRW). 

Auf Vorschlag des Landrates soll Frau Bartmann-Scherding in ihrer Funktion als erste stellvertretende 

Landrätin dieses Amt übernehmen. Frau Bartmann-Scherding übernimmt damit die Funktion der 

Vorsitzenden des Kreisverbandes Unna und löst Herrn Wiggermann ab. 
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Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Kreistagsmitglieder auf Vorschlag der 

Fraktion, welche das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, eine Nachfolge (§ 35 Abs. 3 Satz 7 

Kreisordnung NRW). 

 

 

Stimmrecht des Landrates 

Der Landrat hat Stimmrecht bei der Entscheidung über Auflösung und Bildung sowie Festlegung der 

Zuständigkeit des Ausschusses. Bei der Entscheidung über die Zusammensetzung und bei der Besetzung des 

Ausschusses hat er kein Stimmrecht (§ 25 Abs. 2 KrO NRW). 

Bei Entsendungen (Ziffer 2 und 3 des Beschlussvorschlages) hat er Stimmrecht. 

 
 

Bei Ersatzwahlen in fremde Gremien ist zu beachten: 

Gewählt ist gemäß § 35 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 35 Abs. 2 KrO NRW die vorgeschlagene Person, die mehr als 

die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat. 

 
 

 

 

Anlagen 

keine 
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